
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/9/8 8Ob535/83,
1Ob531/88

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1983

Norm

AußStrG §16 BIII1

AußStrG §17

ZPO §146 ff I

Rechtssatz

Ob die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung einer Rechtsmittelfrist zu bewilligen ist, ist

ausschließlich eine verfahrensrechtliche Frage (daher kein außerordentlicher Revisionsrekurs wegen o enbarer

Gesetzwidrigkeit).
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8 Ob 535/83
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